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#ST# Die Bundesversammlung der schweizerischen

Eidgenossenschaft,

nach Einficht und Kenntnisnahme von der "Verfaß
sung des eidgenössischen Standes Graubünden , zufam.-
mengestellt aus der Kantonsverfassung von 1814 und
den seither eingetretenen Abänderungen derselben," so
wie dieselbe von Seite der Regierung des hohen Stan.-
des Graubünden dem schweizerischen Bundesrathe mit
Schreiben vom 31. Iuli, beziehungsweise 31. Dezember
1852, zur Vorlage an die Bundesversammlung behufs
Ertheilung der Gewährleistung des Bundes übermittelt
worden ist;

auf den angehörten Vorschlag des Bundesrathes,

in Betracht,

1) daß der Art. 34 der revidirten Verfassung des
Kantons Granbünden der Bestimmung im Art. 6 Litt. c.
der Bundesverfassung, wonach der Bund die Gewähr-
leistung einer Kantonsverfassung nur übernimmt, in so
fern sie vom Volke revidirt werden kann, wenn die ab-
solute Mehrheit der Bürger es verlangt, widerspricht:.

2) daß im Fernern der Art. 22 derselben mit dem
Art. 101 Litt. a. und b. der schweizerischen Bundesver-
fassung, eben so der Art. 26 mit dem Art. 51 der lez-
tern und endlich auch der Art. 4, drittes Lemma der
graubündnerischen Kantonsverfassung mit dem Art. 42
und 48 der gleichen Bundesverfassung im Widerspruche
steht,

beschließt:
Es sei die eidgenössische Gewährleistung der Ver-

fassung des eidgenössischen Standes Graubünden, zu-
sammengestellt aus der Kantonsverfassung von 1814 und
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den seither eingetretenen Abänderungen derselben, so
lange verschoben, bis die Art. 4, 22 und 34 derselben
.mit den Art. 42 und 48, beziehungsweise Art. 101 Litt. ..i.
und b. , beziehungsweise Art. 6 Litt. c. der schweizer.-
scheu Bundesverfassung in Einklang gebracht sein werden.

Bern, den 17. Ianuar 1853.

Die Mitglieder der Kommission..

Blnmer.

Kappeler.

Schumacher Uttenberg.

Chantonen

Zingg, Berichterstatter.
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